
Fahrerschutz Insassenschutz

Die Fahrerschutz-Versicherung der Öffentlichen ist nicht 
an Personen gebunden, sondern bietet jedem Fahrer Ihres 
Autos (Pkw) Schutz – sofern er berechtigt ist, zu fahren. 
Versichert werden Personenschäden des Fahrers bis max. 
15 Mio. Euro je verletzter oder getöteter Person. 
Die Leistungen:

• Ersatz des Verdienstausfalls
• Ausgleich einer Verdienstminderung bei Wiedereintritt
 ins Berufsleben
• Ausgleich von Renteneinbußen nach Verdienstausfall   
 oder -minderung
• Leistungen für sonstige Folgeschäden 
 (behindertengerechter Umbau Ihres Hauses usw.)
• Absicherung auch bei Unfällen mit Teilschuld –  
 Leistung dann entsprechend anteilig
• Vorleistung und direkte Schadenregulierung durch die   
 Öffentliche bei ungeklärter Schuldfrage

Leistungen wie bei der Fahrerschutz-Versicherung, 
zusätzlich:

• Einschluss einer Kraftfahrt-Unfallversicherung mit 
 den Deckungssummen von 15.000 Euro im Todesfall 
 und 45.000 Euro je nach Grad der Invalidität
• Bei zwei oder mehr Verletzten Erhöhung der Leistung 
 um 50 %
• Absicherung von Unfällen beim Ein- und Aussteigen 
 sowie Be- und Entladen des Pkws

Für Fahrer und Mitfahrer

Die Autoversicherung  
der Öffentlichen auf einen Blick
Abgesichert von Kopf bis Rad



Kfz-Haftpflicht Komfort 
mit Autoschutzbrief

Teilkasko Komfort Vollkasko Komfort

Deckungsumfang:

• 100 Mio. Euro pauschal für  
 Personen-, Sach- und Vermögens- 
 schäden (max. 15 Mio. Euro je  
 verletzter oder getöteter Person)
• Mallorca-Police (Führen fremder, 
 gemieteter Fahrzeuge im Ausland)

Schutzbriefleistungen u. a.:

• Pannenhilfe vor Ort 
• Bergung und Abschleppen des 
 Fahrzeugs
• Ersatzteilversand ins Ausland
• Ggf. Fahrzeugrücktransport
• Ggf. Krankenrücktransport
• Hilfe auch bei vielen anderen 
 Notfällen

Versicherte Gefahren:

• Brand, Explosion
• Entwendung, insbesondere  
 Diebstahl und Raub
• Sturm, Hagel, Blitzschlag,
  Überschwemmung
• Glasbruch
• Kurzschluss an der Verkabelung
• Tierbiss und Folgeschäden bis  
  3.000 Euro
• Zusammenstoß mit Tieren aller Art
• Mitversicherung von Lawinen-, 
  Erdrutsch- und Erdfallschäden
• Austausch von Tür- und Lenkrad-
  schlössern bei Schlüsseldiebstahl
  oder -raub
• Übernahme der Entsorgungskosten
  bei Totalschaden des Pkws
• Mitversicherung von Fahrzeug- 
 und Zubehörteilen bis 5.000 Euro
• Kaufwertentschädigung für Pkw bei  
  Gebrauchtfahrzeugen bis 12 Monate
• Neupreisentschädigung für Pkw   
  und Krafträder bis 18 Monate sowie
  Übernahme der Zulassungskosten
  für das Ersatzfahrzeug, wenn  
  dieses wieder bei der Öffentlichen  
  versichert wird

Tipp Werkstattservice:

• Reduzierter Kaskobeitrag
• Im Schadenfall Auswahl der Werk - 
 statt durch uns

Leistungen wie bei der Teilkasko 
Komfort, zusätzlich:

• Selbstverschuldete Unfälle
• Fahrerflucht  
 (Unfallverursacher ist unbekannt)
• Vandalismus  
 (mut-/böswillige Beschädigung)

Tipp Rabattschutz:

• Durch die Zuwahl des Rabattschutzes  
 zur Vollkasko Komfort führt der erste  
 Schaden im Kalenderjahr nicht  
 zur Rückstufung

Kfz-Haftpflicht Komfort mit 
Autoschutzbrief und Rabattschutz

Teilkasko Premium Vollkasko Premium

Leistungen wie bei der Kfz-
Haftpflicht Komfort, zusätzlich:

• Rabattschutz: 
 Durch die Zuwahl des Rabattschut- 
 zes zur Kfz-Haftpflicht Komfort   
 führt der erste Schaden im Kalen- 
 derjahr nicht zur Rückstufung

Leistungen wie bei der Teilkasko
Komfort, zusätzlich:

• Mitversicherung von Fahrzeug- 
 und Zubehörteilen bis 10.000 Euro
• Kaufwertentschädigung für Pkw bei  
 Gebrauchtfahrzeugen bis 18 Monate
• Neupreisentschädigung für Pkw
 bis 36 Monate sowie Übernahme 
 der Zulassungskosten für das 
 Ersatzfahrzeug, wenn dieses  
 wieder bei der Öffentlichen  
 versichert wird

Leistungen wie bei der Teilkasko 
Premium und Vollkasko Komfort, 
zusätzlich:

• Eigenschäden an anderen bei der 
 Öffentlichen auf den Versicherungs- 
 nehmer versicherten Pkw/Gebäuden  
 bis 100.000 Euro
• Gegenseitige Schäden zwischen
 ziehendem und gezogenem  
 Fahrzeug oder Anhänger ohne   
 Einwirkung von außen
• Beschädigung und Zerstörung von
 Sportgeräten bis 1.000 Euro, sofern
 sie außen am Pkw mit einer dafür
 vorgesehenen Haltevorrichtung 
 angebracht sind und sie im Rahmen  
 eines versicherten Unfalls  
 beschädigt werden
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Für das Fahrzeug

Rechtlich verbindlich sind die Allgemeinen Versicherungsbedingungen und alle Angaben im Versicherungsschein.


